
Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

10.1.1 10+000 bis
12+605,922

U 5 Bl.5 bis 7

Neubau der S 84 inkl. KP S 84 /
Nach der Schiffsmühle

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Der Neubau der S 84, BA 2.2 erfolgt von Bau-km 10+000 bis
Bau-km 12+605,922 gemäß den Lage- und Höhenplänen
(Unterlage 5 und 6). Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß
RASt 06 als anbaufreie Hauptverkehrsstraße (VS II) mit einer
Fahrbahnbreite von 8,00 m. Auf beiden Seiten der Fahrbahn
werden 1,50 m breite Bankette vorgesehen. In Abhängigkeit der
Geländesituation schließen sich Böschungen, bei fehlender
Flächenverfügbarkeit Stützbauwerke an.
 
Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk 10 nach RStO 12
befestigt.
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.1.2 10+649 bis
10+840
U 5 Bl.5

Zufahrt Ladestraße a) -
b) DB AG (E/U) 

Zur Erschließung des Bahngeländes der DB AG wird eine
Ladestraße für Lkw als Eingleisstelle für die Zweiwegetechnik
neu gebaut. Die geplante Zufahrt erfolgt über eine an der S 84
angeordnete Haltebucht. Die Zu- und Ausfahrt der Haltebucht
wird durch Schranken gesichert, um eine missbräuchliche
Nutzung auszuschließen.
 
Die Herstellungskosten trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1)
SächsStrG der Freistaat Sachsen.
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG der
DB AG.

10.1.3 10+291,807
U 5 Bl.5

Neubau Bauwerk BW 1
Überführung im Zuge der S 84
über die Industriestraße
 

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Errichtung eines Kreuzungsbauwerkes im Zuge der S 84 über
die Industriestraße und das Bahnanschlussgleis.
 
Für die nicht elektrifizierte Strecke ist gemäß RE-ING 2-1,
Anhang A 3.1.1 (3) ein Lichtraumprofil mit einer Höhe von 4,80
m freizuhalten.
 
Das Bauwerk erhält folgende Abmessungen:
Lichte Weite = 77,00 m
Lichte Höhe >=  4,80 m
Kreuzungswinkel = 31,09 gon
BzG = 11,60 m
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.1.4 11+004,459
U 5 Bl.6

Neubau Bauwerk BW 2
Überführung im Zuge der S 84
über die Dresdner Straße
 

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Errichtung eines Kreuzungsbauwerkes im Zuge der S 84 über
die Dresdner Straße.
 
Das Bauwerk erhält folgende Abmessungen:
Lichte Weite = 14,10 m
Lichte Höhe >=  4,50 m
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

Kreuzungswinkel = 97,0 gon
BzG = 11,60 m
 
Über die nördliche Bauwerkskappe wird die Kombinations-
schutzwand KSW 1 geführt, über die südliche Bauwerkskappe
die Lärmschutzwand LSW 4. Die Kappenbreite beträgt beidseitig
2,225 m. 
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.1.5 11+310,583
U 5 Bl.6

Neubau Bauwerk BW 3
Überführung im Zuge der S 84
über die Kötitzer Straße
 

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Errichtung eines Kreuzungsbauwerkes im Zuge der S 84 über
die Kötitzer Straße. 
Für den Brückenneubau ist ein Lichtraumprofil mit einer Höhe
von >= 3,10 m einzuhalten. Dieses Maß ergibt sich aus der
vorhandenen lichten Höhe am Bestandsbauwerk der
anschließenden Brücken der DB AG. 
 
Das Bauwerk erhält folgende Abmessungen:
Lichte Weite = 10,00 m
Lichte Höhe >=  3,10 m
Kreuzungswinkel = 91,1 gon
BzG = 11,60 m
 
Über die nördliche Bauwerkskappe wird die Kombinations-
schutzwand KSW 1 geführt, über die südliche Bauwerkskappe
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für das Straßenbauvorhaben

S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung a)   bisheriger
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      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

die Lärmschutzwand LSW 4. Die Kappenbreite beträgt beidseitig
2,225 m. 
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.1.6 12+005,116
U 5 Bl.7

Neubau Bauwerk BW 4Ü
Überführung im Zuge der
Grenzstraße über die S 84

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Errichtung eines Kreuzungsbauwerkes im Zuge der Grenzstraße
über die S 84.
 
Das Bauwerk erhält folgende Abmessungen:
Lichte Weite = 11,60 m
Lichte Höhe >=  4,50 m
Kreuzungswinkel = 40,5 gon
BzG = 11,00 m
 
Über die südliche 2,75 m breite Bauwerkskappe wird ein
Gehweg geführt. Die nördliche Kappenbreite beträgt 0,75 m. 
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.1.7 10+847,50 bis Neubau Stützwand BW 2.1 a) -
-

Neubau einer Stützwand zur Absicherung des Höhensprunges
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S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km
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      oder 
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Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

10+918,50
U 5 Bl.6

 b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

zwischen der S 84 und dem Bestandsgelände der bebauten
Grundstücke der Dresdner Str. 98 bis 94. Das Bauwerk wird an
der Südseite der S 84 auf einer Länge von 71,00 m neu errichtet.
Die Höhe der Stützwand beträgt 1,20 - 2,00 m über Gelände.
Über die Bauwerkskappe der Sützwand wird die
Lärmschutzwand LSW 4 geführt. 
 
Im Bereich des Gebäudes der Dresdner Str. 96 wird eine
Verringerung der Kappenbreite von 2,225 m auf 1,80 m
vorgesehen, um einen lichten Abstand von 0,95 m zu dem
naheliegenden Gebäude zu erreichen. Die verringerte
Kappenbreite wird auf einer Länge von 16,00 m geplant.
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.1.8 11+021,50 bis
11+095,00

U 5 Bl.6

Neubau Stützwand BW 2.2
 

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Stützwand zur Absicherung des Höhensprunges
zwischen der S 84 und dem Bestandsgelände der bebauten
Grundstücke Am Güterbahnhof 14 - 18. Das Bauwerk wird an
der Südseite der S 84 auf einer Länge von 73,50 m neu errichtet.
Die Höhe der Stützwand beträgt 2,30 - 3,20 m über Gelände.
Über die Bauwerkskappe der Sützwand wird die
Lärmschutzwand LSW 4 geführt. 
 
Im Bereich des Wirtschaftsgebäude bei Bau-km 11+038 wird
eine Verringerung der Kappenbreite von 2,225 m auf 1,80 m
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vorgesehen, um einen lichten Abstand von 1,03 m zu dem
naheliegenden Gebäude zu erreichen. Die verringerte
Kappenbreite wird auf einer Länge von 16,00 m geplant.
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.1.9 11+325,50 bis
11+393,00

U 5 Bl.6

Neubau Stützwand BW 3.1 
 

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Stützwand zur Absicherung des Höhensprunges
zwischen der S 84 und dem Bestandsgelände des bebauten
Grundstückes Kötitzer Straße 7. Das Bauwerk wird an der
Südseite der S 84 auf einer Länge von 67,50 m neu errichtet.
Die Höhe der Stützwand beträgt 1,40 - 3,00 m über Gelände.
Über die Bauwerkskappe der Sützwand wird die
Lärmschutzwand LSW 4 geführt. 
 
Im Bereich der Bestandsgebäude wird eine Verringerung der
Kappenbreite von 2,225 m auf 1,80 m vorgesehen, um einen
lichten Abstand von >= 1,38 m zu den naheliegenden Gebäuden
zu erreichen. Die verringerte Kappenbreite wird auf einer Länge
von 16,00 m geplant.
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.
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S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km
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Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

10.1.10 11+905,00 bis
12+005,40

U 5 Bl.7

Neubau Bauwerk BW 4.1
Stützwand "Trog S 84"
(Nord-West)

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Stützwand zur Sicherung der im Bereich des
Bauwerks BW 4Ü abgesenkten, in einem offenen Trog
verlaufenden S 84 mit Anschluss an das Bauwerk BW 4Ü.
 
Das Bauwerk wird an der Nord-West-Seite der S 84 auf einer
Länge von 100,40 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand
beträgt  bis 2,25 m über OK Fahrbahn S 84. 
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.1.11 10+905,00 bis
11+988,50

U 5 Bl.7

Neubau Bauwerk BW 4.2
Stützwand "Trog S 84"
(Süd-West)

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Stützwand zur Sicherung der im Bereich des
Bauwerks BW 4Ü abgesenkten, in einem offenen Trog
verlaufenden S 84 mit Anschluss an das Bauwerk BW 4Ü.
 
Das Bauwerk wird an der Süd-West-Seite der S 84 auf einer
Länge von 83,85 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand
beträgt  bis 2,55 m über OK Fahrbahn S 84. 
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.
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10.1.12 12+007,60 bis
12+215,00

U 5 Bl.7

Neubau Bauwerk BW 4.3
Stützwand "Trog S 84" (Nord-Ost)

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Stützwand zur Sicherung der im Bereich des
Bauwerks BW 4Ü abgesenkten, in einem offenen Trog
verlaufenden S 84 mit Anschluss an das Bauwerk BW 4Ü.
 
Das Bauwerk wird an der Nord-Ost-Seite der S 84 auf einer
Länge von 129,40 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand
beträgt  bis 2,20 m über OK Fahrbahn S 84. 
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.1.13 12+007,60 bis
12+215,00

U 5 Bl.7

Neubau Bauwerk BW 4.4
Stützwand "Trog S 84" (Süd-Ost)

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Stützwand zur Sicherung der im Bereich des
Bauwerks BW 4Ü abgesenkten, in einem offenen Trog
verlaufenden S 84 mit Anschluss an das Bauwerk BW 4Ü.
 
Das Bauwerk wird an der Süd-Ost-Seite der S 84 auf einer
Länge von 207,40 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand
beträgt bis 2,70 m über OK Fahrbahn S 84. 
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.
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1 2 3 4 5

10.1.14 10+847,50  bis 
11+393,00

U 5 Bl.6

Lärmschutzwand Coswig (Süd) a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Für den aktiven Lärmschutz der Wohnbebauung wird zur
Einhaltung der Tag- und Nachtgrenzwerte auf der südwestlichen
Seite der S 84 eine straßenseitig hochabsorbierende
Schallschutzwand angeordnet. Die Lärmschutzwand verläuft
über die Stützwände 2.1, 2.2, 3.1, die Bauwerke 2 und 3 sowie in
den dazwischenliegenden Streckenbereichen. Die Wand hat
Länge von 545,50 m und eine Höhe von 1,50 bis 4,00 m über
Gradiente der S 84.
 
Die Herstellungskosten trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1)
SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.1.15 10+816,00 bis
11+905,00
U 5 Bl.6/7

Kombinationsschutzwand Coswig
(Nord)

a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Zur Sicherung der naheliegenden Bahnstrecke entlang des
gleisparallelen Verlaufs mit einem Abstand zwischen Gleis- und
Straßenachse von <= 10 m wird an der Nordseite der S 84 eine
Kombinationsschutzwand angeordnet. Diese Wand übernimmt
die Funktionen Lärmschutz, Blendschutz und
Ladungsrückhaltung. Die Kombinationsschutzwand wird
beidseitig hochabsorbierend ausgeführt. 
 
Die Wand hat eine Länge von 1.089,00 m und eine
durchgehende Höhe von 2,50 m über Gradiente der S 84.
 
Die Herstellungskosten trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1)

Seite 10.9 von 10.53



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)
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1 2 3 4 5

SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.2.1 11+793 bis
12+133
U 5 Bl.7

Umverlegung An der Walze /
Grenzstraße

a) und b) 
Stadt Coswig (E/U)

Der Verkehrszug "An der Walze" / Grenzstraße wird in einem ca.
370 m langen Abschnitt verlegt und überführt die S 84 höhenfrei
mit einem Bauwerk. Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß
RASt 06 als angebaute Stadtstraße (HS IV) mit einer
Fahrbahnbreite von 8,00 m, welcher beidseitig einen
Schutzstreifen für Radfahrer von 1,50 m Breite beinhaltet. Auf
der Südseite wird ein 1,50 m breiter Gehweg angebaut.
 
Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12
befestigt. Der Gehweg erhält eine Befestigung mit Betonpflaster.
 
Die Kosten für den Bau der Straße und des Gehweges trägt
gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat
Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Coswig.

10.2.2 0+008 bis
0+173,5

Verbindungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

Verbindungsstraße "Nach der
Schiffsmühle"

a) -
b) Stadt Radebeul (E/U)
 

Neubau der Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle" auf
einer Länge von ca. 167 m.  Die Querschnittsgestaltung erfolgt
gemäß RASt 06 als angebaute Stadtstraße (HS IV) mit einer
Fahrbahnbreite von 6,50 m. An der Südseite wird ein 2,50 m
breiter Gehweg angebaut. Am Bauende Bau-km 0+173,5 erfolgt
der Anschluss an den von der Stadt Radebeul / DB AG
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U 5 Bl.7 geplanten Neubau der Verbindungsstraße "Nach der
Schiffsmühle".
 
Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk10 nach RStO 12
befestigt. Der Gehweg erhält eine Befestigung mit Betonpflaster.
 
Die Kosten für den Bau der Straße und des Gehweges trägt
gemäß § 30 SächsStrG der Freistaat Sachsen. 
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt bis Ende Eckausrundung der
Einmündung gemäß FStrKrV § 1 (1) i.V. mit § 48 SächsStrG
dem Landkreis Meißen, weiterführend der Stadt Radebeul.

10.2.3 0+004 bis
0+274

Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Erschließungsstraße "Nach der
Schiffsmühle"

a) -
b) Stadt Radebeul (E/U)

Neubau der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle"
einschließlich Wendehammer zur Gewährleistung der
Flächenerschließung. Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß
RASt 06 als angebaute Stadtstraße (HS IV) mit einer
Fahrbahnbreite von 6,50 m. An der Ostseite wird ein 2,50 m
breiter Gehweg angebaut. 
 
Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12
befestigt. Der Gehweg erhält eine Befestigung mit Betonpflaster.
 
Die Kosten für den Bau der Straße und des Gehweges trägt
gemäß § 30 SächsStrG der Freistaat Sachsen. 
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Radebeul.
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

10.2.4 0+217
Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Erschließungsstraße zu den
Flurstücken 1846/10 und 1846/15
Gemarkung Nauendorf 

a) -
b) Stadt Radebeul (E/U)

Neubau einer Erschließungsstraße zur Gewährleistung der
Anbindung der Flurstücke 1846/10 und 1846/15
(Gemarkung Nauendorf) an das kommunale Straßennetz. Die
Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß RASt 06 als angebaute
Stadtstraße (HS IV) mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m.
Beidseitig schließen sich 0,75 m breite Bankette an.
 
Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12
befestigt. 
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 30 SächsStrG
der Freistaat Sachsen. 
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Radebeul.
 

10.2.5 11+839 bis
11+855
U 5 Bl.7

Grundstückszufahrt
Flst. 260/3
Gemarkung Kötitz

a) und b)
Eigentümer Flst. 260/3
Gemarkung Kötitz (E/U)

Die vorhandene Grundstückszufahrt zum Flurstück 260/3 wird
lage- und höhenmäßig an die Fahrbahn die Grenzstraße
angepasst. Die Zufahrt wird bituminös befestigt.
 
Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß
Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.

10.2.6 11+965 
U 5 Bl.7

Erschließungsstraße a) und b)
Stadt Coswig (E/U)

Neubau einer Erschließungsstraße zur Gewährleistung der
Anbindung der Flurstücke 260/4, 304/18, 304/24 und 304/63
(Gemarkung Coswig) an das kommunale Straßennetz. Die
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.
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Vorgesehene Regelung
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Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß RASt 06 als angebaute
Stadtstraße (HS IV) mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m. An der
Ostseite wird ein 2,50 m breiter Gehweg angebaut. Die Straße
schließt an den Bestand des Verkehrszuges An der Walze /
Grenzstraße an. 
Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12
befestigt. 
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 30 SächsStrG
der Freistaat Sachsen. 
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Coswig.

10.2.7 11+957
U 5 Bl.7

Grundstückszufahrt
Flst. 304/18
Gemarkung Coswig

a) und b)
Eigentümer Flst. 304/18
Gemarkung Coswig (E/U)

Die vorhandene Grundstückszufahrt zum Flurstück 304/18 wird
lage- und höhenmäßig an die Fahrbahn der von der umverlegten
Grenzstraße abgehenden Erschließungsstraße angepasst. Die
Zufahrt wird bituminös befestigt.
 
Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß
Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.

10.2.8 11+957
U 5 Bl.7

Vorplatz
Flst. 304/18 und 260/4
Gemarkung Coswig

a) und b)
Eigentümer Flst. 304/18 und 260/4
Gemarkung Coswig (E/U)

Die zwischen der Fahrbahn und den Gewerbehallen vorhandene
befestigte Fläche wird lage- und höhenmäßig an die von der
umverlegten Grenzstraße abgehende Erschließungsstraße
angepasst. Die Fläche wird bituminös befestigt.
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Vorgesehene Regelung
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Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß
Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.
 

10.2.9 12+094
U 5 Bl.7

Grundstückszufahrt
Flst. 304/32
Gemarkung Kötitz

a) und b)
Eigentümer Flst. 304/32
Gemarkung Kötitz (E/U)

Die vorhandene Grundstückszufahrt zum Flurstück 304/32 wird
lage- und höhenmäßig an die Fahrbahn die Straße "An der
Walze" angepasst. Die Zufahrt wird mit Betonsteinpflaster
befestigt. Der vorhandene Zaun einschließlich Tor wird gesichert
und bei Bedarf angepasst.
 
Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß
Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen. 
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.

10.2.10 12+260
U 5 Bl.7

Grundstückszufahrt
Flst. 304/42
Gemarkung Kötitz

a) -
b) Eigentümer Flst. 304/42
    Gemarkung Kötitz (E/U)

Neubau der Grundstückszufahrt zum Flurstück 304/42 mit
Anschluss an die Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle".
Die bisherige  Erschließung von der Straße "An der Walze"
entfällt. Die Zufahrt wird bituminös befestigt.
 
Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß
Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
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Flurstückes.

10.2.11 12+288
U 5 Bl.7

Grundstückszufahrt
Flst. 1850/2
Gemarkung Naundorf

a) und b)
Eigentümer Flst. 1850/2
Gemarkung Naundorf (E/U)

Die vorhandene Grundstückszufahrt zum Flurstück 1850/2 wird
lage- und höhenmäßig an die Fahrbahn der Verbindungsstraße
"Nach der Schiffsmühle" angepasst. Die Zufahrt wird bituminös
befestigt.
 
Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß
Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.

10.2.12 0+139
Verbindungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Grundstückszufahrt
Flst. 304/40
Gemarkung Naundorf

a) und b)
Eigentümer Flst. 304/40
Gemarkung Naundorf (E/U)

Die vorhandene Grundstückszufahrt zum Flurstück 304/40 wird
lage- und höhenmäßig an die Fahrbahn der Verbindungsstraße
"Nach der Schiffsmühle" angepasst. Die Zufahrt wird mit
Natursteinpflaster befestigt.
 
Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß
Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.

10.2.13 0+072
Erschließungs-
straße "Nach

der

Grundstückszufahrt
Flst. 1850/3
Gemarkung Naundorf

a) und b)
Eigentümer Flst. 1850/3
Gemarkung Naundorf (E/U)

Neubau einer Grundstückszufahrt zur Gewährleistung der
Erschließung des Flurstückes 1850/3 mit Anschluss an die
Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die Zufahrt wird
bituminös befestigt. Die vorhandene Zufahrt über das Flurstück
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S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11
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Schiffsmühle"
U 5 Bl.7

1850/4 entfällt.
 
Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß
Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.

10.2.14 0+095
Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Grundstückszufahrt
Flst. 1850/4 und 1850/5
Gemarkung Naundorf

a) und b)
Eigentümer Flst. 1850/4 und
1850/5
Gemarkung Naundorf (E/U)

Neubau einer Grundstückszufahrt zur Gewährleistung der
Erschließung der Flurstücke 1850/4 und 1850/5 mit Anschluss
an die Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die Zufahrt
wird bituminös befestigt.
 
Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß
Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.

10.2.15 0+112
Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Verladefläche /
Grundstückszufahrt
Flst. 1836/20 und 1836/24
Gemarkung Naundorf

a) und b)
Eigentümer Flst. 1850/20 und
1850/24
Gemarkung Naundorf (E/U)

Die vorhandenen Verladefläche / Grundstückszufahrt wird an die
Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" lage- und
höhenmäßig angepasst. Die vorhandenen Stützen der
Überdachung / Kranbahn werden nicht verändert. Die
Verladefläche / Zufahrt wird bituminös befestigt.
 
Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß
Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.
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Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.

10.3.1 0+255
Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsstraße"

Versickerungsanlage a) -
b) Stadt Radebeul (E/U)

Für die Behandlung und Versickerung des im
Entwässerungsabschnitt 10 anfallenden Oberflächenwassers ist
die Herstellung einer Versickerungsanlage unterhalb der
Wendeanlage der Erschließungsstraße "Nach der
Schiffsstraße", bestehend aus einer vorgeschalteter
Sedimentationsanlage und einer nachgeschalteten
Füllkörperrigole erforderlich. 
 
Die Herstellungskosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Radebeul.

10.4.1 10+365
U 16.1 Bl.5

Abwasserleitung DN 300 B a) und b)
WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH
(E/U)

Die vorhandene Abwasserleitung DN 300 B kreuzt bei Bau-km
10+364,5 die S 84 und ist baulich zu sichern. Die Schachthöhen,
Steigleitern und Schachteinfassungen sind anzupassen. 
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.

10.4.2 10+987
U 16.1 Bl.6

Abwasserleitung DN 1500 SB a) und b)
WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH

Die vorhandene Abwasserleitung DN 1500 SB kreuzt bei
Bau-km 10+986,9 die S 84 und ist baulich zu sichern. 
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(E/U) Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.

10.4.3 11+618
U 16.1 Bl.7

Abwasserleitung DN 1600 SB a) und b)
WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH
(E/U)

Die vorhandene Abwasserleitung DN 1600 SB kreuzt bei
Bau-km 11+816 die S 84 und ist baulich zu sichern. Die
Schachthöhen, Steigleitern und Schachteinfassungen sind
anzupassen. 
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.

10.4.4 11+816 bis
11+946

U 16.1 Bl.7

Trinkwasserleitung DN 150 GGG a) und b)
WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH
(E/U)

Die vorhandene Trinkwasserleitung DN 150 GGG wird zwischen
Bau-km 11+816 und 11+946 auf einer Länge von ca. 130 m  in
die zu verlegende Grenzstraße neu-/umverlegt. Die bisherige
Trasse wird zurückgebaut. Die abgehenden Hausanschlüsse
sind anzupassen.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.
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10.4.5 11+900

U 16.1 Bl.7
Abwasserleitung DN 1200 SB a) und b)

WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH
(E/U)

Die vorhandene Abwasserleitung DN 1200 SB kreuzt bei
Bau-km 11+900,5 die S 84 und wird im Zusammenhang mit der
Umverlegung der Abwasserleitung lfd.Nr. 10.4.6 auf einer Länge
von ca. 14 m neu-/umverlegt. Die bisherige Trasse wird
zurückgebaut oder verdämmt.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.

10.4.6 11+825 bis
12+114

U 16.1 Bl.7

Abwasserleitung / Stauraumkanal
DN 1200 SB / DN 800 SB / DN
400 B

a) und b)
WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH
(E/U)

Die vorhandene Abwasserleitung / Stauraumkanal DN 1200 SB -
DN 800 SB - DN 400 B verläuft zwischen Bau-km 11+825 und
12+114 in der zurückzubauenden kommunalen Straße "An der
Walze" / Grenzstraße und wird auf einer Länge von ca. 330 m
neu-/umverlegt. Die bisherige Trasse wird zurückgebaut oder
verdämmt.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.

10.4.7 12+035 bis
12+115

Trinkwasserleitung DN 150 GGG a) und b)
WAB - Wasser Abwasser

Die vorhandene Trinkwasserleitung DN 150 GGG wird zwischen
Bau-km 12+035 und 12+115 auf einer Länge von ca. 108 m mit
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U 16.1 Bl.7 Betriebsgesellschaft Coswig GmbH
(E/U)

rechtwinkliger Kreuzung der S 84 neu-/umverlegt. Die bisherige
Trasse wird zurückgebaut.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser
Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.

10.4.8 10+159
U 16.1 Bl.5

Fernwärmeleitung 250/100  
(außer Betrieb)

a) ESC Energieconsulting und
Service GmbH (E/U)
b) -

Die Fernwärmeleitung wurde dauerhaft außer Betrieb
genommen und wird im Zuge des Gebäudeabbruchs
zurückgebaut.
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

10.4.9 10+168
U 16.1 Bl.5

Fernwärmeleitung 2 x HW DN 50  
(außer Betrieb)

a) ESC Energieconsulting und
Service GmbH (E/U)
b) -

Die Fernwärmeleitung wurde dauerhaft außer Betrieb
genommen und wird im Zuge des Gebäudeabbruchs
zurückgebaut.
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

10.4.10 12+040 bis
12+110

U 16.1 Bl.7

Fernwärmeleitung
2 x KMR DN 100/200 
 

a) und b)
ESC Energieconsulting und Service
GmbH (E/U)

Die vorhandene erdverlegte Fernwärmeleitung in der Straße "An
der Walze" wird zwischen Bau-km 12+040 und 12+110 
neu-/umverlegt. Die bisherige Trasse wird einschließlich
Kreuzung der S 84 zurückgebaut.
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
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Die Unterhaltungspflicht obliegt der ESC Energieconsulting und
Service GmbH.

10.4.11 12+400 bis
12+556

U 16.1 Bl.7

Fernwärmeleitung
DN 250 

a) und b)
ESC Energieconsulting und Service
GmbH (E/U)

Die vorhandene auf Stützen verlaufende Fernwärmeleitung wird
zwischen Bau-km 12+400 und 12+556  zurückgebaut und durch
eine neu zu verlegende KMR-Leitung DN 200 ersetzt. Die neue
Fernwärmeleitung wird auf einer Länge von ca. 205 m
erdverlegt.
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ESC Energieconsulting und
Service GmbH.

10.4.12 12+570
U 16.1 Bl.7

Fernwärmeleitung
DN 250 

a) und b)
ESC Energieconsulting und Service
GmbH (E/U)

Die vorhandene, auf Stützen verlaufende Fernwärmeleitung
verläuft im Bereich der Wendeanlage der Erschließungsstraße
"Nach der Schiffsmühle" im künftigen Lichtraumprofil. Die
Fernwärmeleitung wird auf einer Länge von ca. 26 m erverlegt.
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ESC Energieconsulting und
Service GmbH.

10.4.13 0+245 bis
0+271

Erschließungs-
straße "Nach

Fernwärmeleitung
DN 250 

a) und b)
ESC Energieconsulting und Service
GmbH (E/U)

Die vorhandene auf Stützen verlaufende Fernwärmeleitung wird
im Bereich der Querung der Zufahrt auf dem Flurstück 1846/15  
zurückgebaut und durch eine neu zu verlegende KMR-Leitung
DN 200 ersetzt. Die neue Fernwärmeleitung wird auf einer
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der
Schiffsmühle"

U 16.1 Bl.7

Länge von ca. 13 m erdverlegt.
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ESC Energieconsulting und
Service GmbH.
 

10.4.14 10+230
U 16.1 Bl.5

2 x MS Erdkabel a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandenen MS-Erdkabel bei Bau-km 10+230 sind baulich
zu sichern.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.15 10+243
U 16.1 Bl.5

MS Erdkabel a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Das vorhandenen MS-Erdkabel wird bei Bau-km 10+243
neu-/umverlegt.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.16 10+474 bis
10+517

U 16.1 Bl.5

Gasleitung DN 300 St a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO

Die vorhandene Gasleitung kreuzt bei Bau-km 0+500 die S 84
und wird auf einer Länge von ca. 85 m neu-/umverlegt. Im
Kreuzungsbereich der S 84 erfolgt die Verlegung im Schutzrohr.
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Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

Netz GmbH) (E/U) Die vorhandene Leitung wird zurückgebaut.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.17 11+002
U 16.1 Bl.6

2 x MS Erdkabel a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandenen MS-Erdkabel kreuzen die S 84 bei Bau-km
11+002 in ausreichender Tiefenlage und sind baulich zu sichern
(bei Bedarf Sicherung mit Schutzrohr). 
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.18 11+620
U 16.1 Bl.7

2 x MS Erdkabel a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandenen MS-Erdkabel kreuzen die S 84 bei Bau-km
11+620 in ausreichender Tiefenlage und sind baulich zu sichern.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.19 11+813 MS Erdkabel F2(2) a) und b) Die vorhandenen Erdkabel kreuzen bei Bau-km 11+813 die S 84
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Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

U 16.1 Bl.7 ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

und die Grenzstraße im Schutzrohr / Kabelformsteintrasse. Die
Kabel sind im Schutzrohr tiefer zu legen. 
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.20 11+823
U 16.1 Bl.7

NS Erdkabel a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Das vorhandenen NS-Erdkabel kreuzt bei Bau-km 11+823 die S
84 und die Grenzstraße im Schutzrohr. Das Kabel ist im
Schutzrohr tiefer zu legen. 
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.21 11+817 bis
11+986

U 16.1 Bl.7

Gasleitung DN 200 St im
Schutzrohr 

a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandene Gasleitung verläuft von Bau-km 11+817 bis
11+986 in der Neubautrasse der S 84. Die Leitung wird
abgebrochen und in die umverlegte Grenzstraße mit
anschließender Querung der S 84 bei Bau-km 11+975,5 auf
einer Länge von ca. 200 m neu-/umverlegt. Die abgehenden
Hausanschlüsse sind anzupassen.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
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Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km
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Achsen-
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Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.22 11+820 bis
11+960

U 16.1 Bl.7

2 x MS Erdkabel a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandenen MS-Erdkabel verlaufen von Bau-km 11+820
bis 11+960 in der Grenzstraße. Die Leitungen werden
abgebrochen und in die umverlegte Grenzstraße auf einer Länge
von ca. 130 m neu-/umverlegt.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.23 11+960 bis
12+030

U 16.1 Bl.7

2 x MS Erdkabel a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandenen MS-Erdkabel verlaufen von Bau-km 11+960
bis 12+030 seitlich neben der Grenzstraße/Nach der Walze. Die
Leitungen sind baulich zu sichern. Im Bereich der Zufahrt zum
Flurstück 304/63 (Gemarkzung Kötiz) erfolgt die Sicherung mit
Schutzrohr.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.24 12+030 bis 2 x MS Erdkabel a) und b) Die vorhandenen MS-Erdkabel kreuzen bei 12+068 die S 84. Die
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S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

12+109
U 16.1 Bl.7

ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Kabel werden abgebrochen und auf einer Länge von ca. 95 m
neu-/umverlegt und kreuzen die S 84 künftig bei Bau-km
12+109.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.
 

10.4.25 12+064
U 16.1 Bl.7

2 x NS Erdkabel a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandenen NS-Erdkabel kreuzen bei 12+064 die S 84. Die
Kabel werden abgebrochen und auf einer Länge von ca. 75 m
neu-/umverlegt und kreuzen die S 84 künftig bei Bau-km
12+108.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.26 12+205
U 16.1 Bl.7

Gasleitung DN 200 PE im
Schutzrohr

a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandene Gasleitung quert die S 84 bei Bau-km 12+205.
Die Leitung wird in neuer Trasse auf einer Länge von ca. 45 m
tiefer gelegt.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
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Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km
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Achsen-
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Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.27 12+335
U 16.1 Bl.7

Erdkabel 
1 x MS, 1 x NS, 1 x FM und 2 x
sonstige

a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandenen Erdkabel kreuzen mit unbekannter Tiefenlage
die S 84 bei  Bau-km 12+335. Die Leitungen sind baulich zu
sichern bzw. tiefer zu legen.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.28 12+380 bis
12+490

U 16.1 Bl.7

Erdkabel a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Das vorhandene Erdkabel verläuft von Bau-km 12+380 bis
12+490 unter der im Damm verlaufenden S 84. Die Leitung ist
baulich zu sichern.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.29 0+044 bis
0+173,5

Verbindungs-
straße "Nach

der

Erdkabel MS und NS a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandenen NS- und MS-Erdkabel verlaufen in der
künftigen Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle" in
ausreichender Tiefenlage. Die Leitungen sind baulich zu sichern.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
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      oder 
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Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

Schiffsmühle"
U 16.1 Bl.7

geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.30 0+060 bis
0+173,5

Verbindungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 16.1 Bl.7

Gasleitung DN 200 St a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Die vorhandenen Gasleitung verläuft in der künftigen
Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle" in ausreichender
Tiefenlage. Die Leitung sind baulich zu sichern. Die Armaturen
sind anzupassen.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.31 0+066 bis
0+077

Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 16.1 Bl.7

Erdkabel im Schutzrohr PVC 90 a) und b)
ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Das vorhandene Erdkabel quert die neu anzulegende
Grundstückszufahrt zu den Flurstücken 1850/2 und 1850/3
(Gemarkung Naundorf). Die Leitung ist baulich zu sichern bzw.
tiefer zu legen.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.32 0+087 bis Erdkabel im Schutzrohr PVC 90 a) und b) Das vorhandene Erdkabel quert die neu anzulegende
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Nr.

Bau-km
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      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

0+114
Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 16.1 Bl.7

ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH
(techn. Dienstleister der ENSO
Netz GmbH) (E/U)

Grundstückszufahrt zu den Flurstücken 1850/3, 1850/4 und
1850/5 (Gemarkung Naundorf). Die Leitung ist baulich zu
sichern bzw. tiefer zu legen.
 
Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag
geregelt.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal
GmbH.

10.4.33 11+010
U 16.1 Bl.6

Fernmeldeleitung a) und b)
Telekom (E/U)

Die vorhandenen Kabel werden während der Herstellung des
Widerlagers am Bauwerk BW 2 im erforderlichen Umfang
(Länge ca. 17m) gesichert bzw. verlegt.
 
Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die
Telekom. 
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.

10.4.34 11+829 bis
11+956

U 16.1 Bl.7

Fernmeldeleitung a) und b)
Telekom (E/U)

Die vorhandenen Erdkabel verlaufen von Bau-km 11+829 bis
11+956 in der Grenzstraße. Die Leitungen werden abgebrochen
und in die umverlegte Grenzstraße auf einer Länge von ca. 130
m neu-/umverlegt.
 
Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die
Telekom. 
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.
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Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

10.4.35 12+047 bis
12+114

U 16.1 Bl.7

Fernmeldeleitung a) und b)
Telekom (E/U)

Die vorhandenen Erdkabel kreuzen bei 12+065 die S 84. Die
Kabel werden abgebrochen und auf einer Länge von ca. 100 m
neu-/umverlegt und kreuzen die S 84 künftig bei Bau-km
12+113.
 
Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die
Telekom. 
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.

10.4.36 12+329
U 16.1 Bl.7

Fernmeldeleitung a) und b)
Telekom (E/U)

Die vorhandenen Kabel werden während der Herstellung der
Winkelstützwand bei Bau-km 12+329 im erforderlichen Umfang
(Länge ca. 15 m) gesichert bzw. verlegt.
 
Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die
Telekom. 
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.

10.4.37 0+047 bis
0+173

Verbindungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 16.1 Bl.7

Fernmeldeleitung a) und b)
Telekom (E/U)

Die vorhandenen Fernmeldeleitungen (1 x Erdkabel, 1 x DN50)
verlaufen in der Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die
Leitungen einschließlich Hausanschlüsse sind baulich zu sichern
und bei Bedarf tiefer zu legen.
 
Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die
Telekom. 
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Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.

10.4.38 0+260
Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 16.1 Bl.7

Fernmeldeleitung a) und b)
Telekom (E/U)

Die vorhandenen Fermeldeleitung kreuzt die
Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die Freileitung ist
baulich zu sichern.
 
Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die
Telekom. 
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.

10.4.39 0+233
Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 16.1 Bl.7

Fernmeldeleitung a) Telekom (E/U)
b) -

Die vorhandenen Fermeldeleitung ist außer Betrieb und kreuzt
die Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die Leitung 
wird bei Bedarf innerhalb des Baufeldes zurückgebaut.
 
Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die
Telekom. 

10.4.40 12+554
U 16.1 Bl.7

Fernmeldeleitung a) und b)
Vodafone Kabel Deutschland
GmbH (E/U)

Die vorhandenen Kabel kreuzen die S 84 bei Bau-km 12+554
und werden während der Herstellung der S 84 im erforderlichen
Umfang (Länge ca. 22 m) neu unter der S 84 verlegt.
 
Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die
Vodafone Kabel Deutschland GmbH.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Vodafone Kabel Deutschland
GmbH.
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Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

10.4.41 0+050 bis
0+173,5

Verbindungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 16.1 Bl.7

Fernmeldeleitung a) und b)
Vodafone Kabel Deutschland
GmbH (E/U)

Das vorhandene Erdkabel verläuft in der Verbindungsstraße
"Nach der Schiffsmühle". Die Leitung sind baulich zu sichern und
bei Bedarf tiefer zu legen.
 
Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die
Vodafone Kabel Deutschland GmbH.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Vodafone Kabel Deutschland
GmbH.
 

10.4.42 0+215
Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 16.1 Bl.7

Fernmeldeleitung a) und b)
Vodafone Kabel Deutschland
GmbH (E/U)

Die vorhandenen Freileitung kreuzt die von der
Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" abgehende
Zufahrt zum Flurstück 1846/12. Die Freileitung ist baulich zu
sichern.
 
Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die
Vodafone Kabel Deutschland GmbH.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Vodafone Kabel Deutschland
GmbH.

10.4.43 10+009
U 16.1 Bl.5

Straßenbeleuchtung inkl. Erdkabel a) und b)
TWC - Technische Werke Coswig
(E/U)

Das in der Dresdner Straße verlaufende Erdkabel kreuzt die S
84 unterhalb des Bauwerkes BW 2 und ist baulich zu sichern.
Ergänzend zum Bestand sind im Bereich des Bauwerkes 2 neue
Leuchtpunkte zu setzen. 
 
Die Kosten trägt gemäß § 51 (1) SächsStrG die Stadt Coswig.
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Die Unterhaltungspflicht obliegt den Technischen Werken
Coswig.

10.4.44 11+315
U 16.1 Bl.6

Straßenbeleuchtung inkl. Erdkabel a) und b)
TWC - Technische Werke Coswig
(E/U)

Das in der Kötitzer Straße verlaufende Erdkabel kreuzt die S 84
unterhalb des Bauwerkes BW 3 und ist baulich zu sichern.
Ergänzend zum Bestand sind im Bereich des Bauwerkes 2 neue
Leuchtpunkte zu setzen. 
 
Die Kosten trägt gemäß § 51 (1) SächsStrG die Stadt Coswig.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt den Technischen Werken
Coswig.

10.4.45 11+820 bis
12+093

U 16.1 Bl.7

Straßenbeleuchtung inkl. Erdkabel a) und b)
TWC - Technische Werke Coswig
(E/U)

Die in der Grenzstraße / An der Walze vorhandene
Straßenbeleuchtung inkl. Erdkabel wird von Bau-km 0+030 bis
0+317 in der Grenzstraße / Nach der Walze einschließlich
Überführung im Bereich des Bauwerkes BW 4Ü neu verlegt und
Maste versetzt. Die bisherige Leitung wird zurückgebaut.
 
Die Kosten trägt gemäß § 51 (1) SächsStrG die Stadt Coswig.
Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt den Technischen Werken
Coswig.

10.4.46 10+780 bis
10+840

U 16.1 Bl.5

Erdkabel a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die künftige
Ladestraße. Die erforderlichen Anpassungen bzw.
Umverlegungen werden von der DB Netz AG geplant. 
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1 2 3 4 5

 
Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat
Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG
abzuschließenden Vereinbarung geregelt.
 

10.4.47 11+080 bis
11+212

U 16.1 Bl.5 und
6

Erdkabel a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die
erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von
der DB Netz AG geplant. 
 
Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat
Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG
abzuschließenden Vereinbarung geregelt.

10.4.48 11+295 bis
11+339

U 16.1 Bl.6

Erdkabel a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die
erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von
der DB Netz AG geplant. 
 
Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat
Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG
abzuschließenden Vereinbarung geregelt.

10.4.49 11+378
U 16.1 Bl.6

Erdkabel a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die
erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von
der DB Netz AG geplant. 
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Unterlage:  11

Lfd.

Nr.
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1 2 3 4 5

 
Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat
Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG
abzuschließenden Vereinbarung geregelt.

10.4.50 11+405 bis
11+490

U 16.1 Bl.6

Erdkabel a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die
erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von
der DB Netz AG geplant. 
 
Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat
Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG
abzuschließenden Vereinbarung geregelt.

10.4.51 11+536
U 16.1 Bl.6

Erdkabel a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die
erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von
der DB Netz AG geplant. 
 
Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat
Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG
abzuschließenden Vereinbarung geregelt.

10.4.52 11+616 bis
11+695

U 16.1 Bl.6 und
7

Erdkabel a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die
erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von
der DB Netz AG geplant. 
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S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km
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Achsen-
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Bezeichnung a)   bisheriger
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      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat
Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG
abzuschließenden Vereinbarung geregelt.

10.4.53 10+810,0 bis
11+755,0

U 16.1 Bl. 6
und 7 / U 16.5, 

Anlage 1.1

Oberleitungsmast 101-10 bis
102-6

a) DB Netz AG (E/U)
b) DB Netz AG (E/U)

Die Oberleitungsmasten 101-10 bis 102-6 werden einschließlich
zugehöriger Oberleitungen umgebaut. Der Umbau ist Bestandteil
der "Entwurfsplanung Anpassung Oberleitungsanlage" vom
22.11.2016 (siehe U 16.5). Für Flächen, welche nicht für
Betriebszwecke erforderlich sind, ist eine Freistellung bereits
erfolgt. Weitere noch für Betriebszwecke notwendige Flächen
werden nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens
freigestellt.
 
Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat
Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG
abzuschließenden Vereinbarung geregelt. 
 
Der Unterhalt obliegt der DB Netz AG.

10.5.1 10+475 bis
10+545
U 5 Bl.5

Neubau Stützwand a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Winkelstützwand zur Abfangung des
Böschungsfußes der S 84. Diese dient der Gewährleistung der
Feuerwehrzufahrt des Werksgeländes. Die lichte Weite
zwischen Gebäudeaußenkante und geplanter Stützmauer
beträgt >= 5,00 m. Die Länge der neuen Stützwand beträgt ca.
70 m und eine Höhe von ca. 1 m über Gelände.
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Unterlage:  11

Lfd.

Nr.

Bau-km
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Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.5.1 11+800 bis
11+860
U 5 Bl.7

Neubau Stützmauer a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Winkelstützwand zur Abfangung des
Höhenunterschiedes zwischen S 84 und Grenzstraße.  Die
Länge der neuen Stützwand beträgt ca. 60 m, die Höhe <=1,20
m über Gelände.
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.5.2 12+189 bis
12+195
U 5 Bl.7

Neubau Stützwand a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Winkelstützwand am Bankettrand der S 84 zur
Abfangung des anstehenden Geländes mit einer lichten Weite
zwischen Gebäudeaußenkante und Vorderkante Stützmauer
(straßenseitig) von >= 1,80 m. Die neue Stützwand ist mit einer
Länge von ca. 6 m und einer Ansichtshöhe bis ca. 0,50 m
geplant.
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
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S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2 Datum: 05.02.2021

Unterlage:  11

Lfd.

Nr.
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Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

Landkreis Meissen.

10.5.3 12+327 bis
12+389
U 5 Bl.7

Neubau Stützwand a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Winkelstützwand am Bankettrand der S 84 zur
Abfangung des anstehenden Geländes mit einer lichten Weite
zwischen Gebäudeaußenkante und Vorderkante Stützmauer
(straßenseitig) von >= 1,80 m. Die neue Stützwand ist mit einer
Länge von ca. 60 m und einer Ansichtshöhe bis ca. 1,40 m
geplant.
 
Die Kosten für den Bau der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.5.4 12+476 bis
12+488
U 5 Bl.7

Neubau Stützwand a) -
b) Freistaat Sachsen
(Straßenbauverwaltung) (E)
Landkreis Meissen (U)

Neubau einer Winkelstützwand am Bankettrand der S 84 zur
Abfangung des Straßenkörpers. Die lichte Weite zwischen
Gebäudeaußenkante und Stützmauer beträgt >= 1,30 m.  Die
neue Stützwand ist mit einer Länge von ca. 12 m und einer
Ansichtshöhe bis ca. 1,40 m über Gelände geplant.
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem
Landkreis Meissen.

10.5.5 0+147 bis
0+213

Neubau Stützwand a) -
b) Stadt Radebeul (E/U)

Neubau einer Stützwand zur Abfangung des
Höhenunterschiedes zwischen der Verbindungsstraße "Nach der
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Nr.

Bau-km

(Strecke oder 

Achsen-

schnittpunkt)

Bezeichnung a)   bisheriger

b)   künftiger 

      Eigentümer (E)

      oder 

      Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung
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Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Schiffsmühle" und dem anstehenden Gelände.  Die Länge der
neuen Stützwand beträgt ca. 70 m, die Ansichtshöhe <=1,00 m.
 
Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit
§ 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Radebeul.

10.5.6 10+232
U 5 Bl.5

Teilrückbau Zaun
Flurstück 555/12 Gemarkung
Brockwitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Teilrückbau des Zaunes auf einer Länge von ca. 20 m im
Bereich der Neubautrasse der S 84 (an der Südseite des
Flurstückes).
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

10.5.7 10+250
U 5 Bl.5

Teilrückbau Zaun
Flurstück 555/11 Gemarkung
Brockwitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Teilrückbau des Zaunes auf einer Länge von ca. 21 m im
Bereich der Neubautrasse der S 84 (an der Südseite des
Flurstückes).
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

10.5.8 10+327
U 5 Bl.5

Teilrückbau Zaun
Flurstück 290/1 Gemarkung
Brockwitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Teilrückbau des Zaunes auf einer Länge von ca. 21 m im
Bereich der Neubautrasse der S 84 (an der Südseite des
Flurstückes).
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

10.5.9 10+657 bis
10+671

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 305/1 Gemarkung

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines
Zaunes auf einer Länge von ca. 14 m an der künftigen
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Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

U 5 Bl.5 Coswig Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen,
verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.10 10+671 bis
10+697
U 5 Bl.5

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 306/5 Gemarkung
Coswig

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines
Zaunes auf einer Länge von ca. 26 m an der künftigen
Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen,
verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.11 10+697 bis
10+743
U 5 Bl.5

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 307 Gemarkung Coswig

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines
Zaunes auf einer Länge von ca. 47 m an der künftigen
Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen,
verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.12 10+646 bis
10+797
U 5 Bl.5

Teilrückbau Zaun
Flurstück 293/7 
Gemarkung Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Teilrückbau des Zaunes auf einer Länge von ca. 175 m im
Bereich des Neubaus der Ladestraße sowie der Neubautrasse
der S 84.
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Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

10.5.13 10+743 bis
10+780
U 5 Bl.5

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 307b Gemarkung
Coswig

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines
Zaunes auf einer Länge von ca. 35 m an der künftigen
Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen,
verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.14 10+984
U 5 Bl.6

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 710/37 
Gemarkung Coswig

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines
Zaunes auf einer Länge von ca. 10 m an der Flurstücksgrenze
mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun bzw. die
Lärmschutzwand. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.15 11+390 bis
11+630

U 5 Bl.6 und 7

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 218/2, 219/2,
220/8, 222/2, 223/1, 224/1, 225/1,
227/2, 710/24 (Westseite) 
Gemarkung Coswig

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der S 84 bedingt die Wiederherstellung eines
Zaunes auf einer Länge von ca. 240 m an der künftigen
Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen,
verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
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Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.16 11+672
U 5 Bl.7

Teilrückbau Zaun
Flurstück 710/24 
Gemarkung Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Der Neubau der S84 bedingt den Teilrückbau des Zaunes an der
Ostseite des Grundstückes auf einer Länge von ca. 17 m.
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

10.5.17 11+684 bis
11+752
U 5 Bl.7

Teilrückbau Zaun
Flurstück 710/20 
Gemarkung Coswig

a) 
Freistaat Sachsen (E/U)
b) -

Der Neubau der S84 bedingt den Teilrückbau des Zaunes auf
einer Länge von ca. 91 m.
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

10.5.18 11+797 bis
11+920
U 5 Bl.7

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 219/21, 258/3, 262/15,
262/6, 260/3, 304/18 Gemarkung
Kötitz

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der S 84 / Grenzstraße bedingt die
Wiederherstellung eines Zaunes mit Anschluss an den
vorhandenen, verbliebenen Zaun auf einer Länge von ca. 128 m
an der künftigen Flurstücksgrenze einschließlich Neubau von 2
Toranlagen. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.19 12+029 bis
12+325
U 5 Bl.7

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 304/63 Gemarkung
Kötitz

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines
Zaunes auf einer Länge von ca. 300 m an der künftigen
Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen,
verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
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Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.20 12+203 bis
12+267
U 5 Bl.7

Neubau Zaun
Flurstück 304/42 Gemarkung
Kötitz

a) -
b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Neubau eines Zaunes einschließlich Tor auf einer Länge von ca.
125 m an der künftiogen Flurstücksgrenze. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.21 12+424 bis
12+472
U 5 Bl.7

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 323/1, 324/1, 324/3 und
325 
Gemarkung Kötitz

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines
Zaunes auf einer Länge von ca. 55 m an der künftigen
Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen,
verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.22 12+482 bis
12+553
U 5 Bl.7

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 1846/10 
Gemarkung Naundorf

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines
Zaunes auf einer Länge von ca. 70 m an der künftigen
Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen,
verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
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10.5.23 0+147 bis
0+174

Verbindungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 1846/11 Gemarkung
Kötitz

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle"
bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von
ca. 30 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an
den vorhandenen, verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
 

10.5.24 0+125 bis
0+270

Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 1842 Gemarkung Kötitz

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle"
bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von
ca. 150 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an
den vorhandenen, verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.5.25 0+220 bis
0+267

Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Wiederherstellung Zaun
Flurstück 1846/11 Gemarkung
Kötitz

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle"
bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von
ca. 85 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an
den vorhandenen, verbliebenen Zaun. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.6.1 10+080 Abbruch Schuppen a) Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+080 aufgrund der
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Lfd.
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      oder 
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Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

U 5 Bl.5 Flurstück 555/10 Gemarkung
Brockwitz

Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Schuppens
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.2 10+092
U 5 Bl.5

Abbruch Labor / Färberei 
Flurstück 555/12 Gemarkung
Brockwitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+092 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Labors / Färberei
der ehemaligen Lederfabrik erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.3 10+096
U 5 Bl.5

Abbruch Werkshalle
Flurstück 555/12 Gemarkung
Brockwitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+096 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Werkshalle der
ehemaligen Lederfabrik erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.4 10+130
U 5 Bl.5

Abbruch Werkshalle
Flurstück 555/12 Gemarkung
Brockwitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+130 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Werkshalle der
ehemaligen Lederfabrik erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.5 10+185
U 5 Bl.5

Abbruch Werkshalle
Flurstück 555/12 Gemarkung
Brockwitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+185 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Werkshalle der
ehemaligen Lederfabrik erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
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10.6.6 10+203
U 5 Bl.5

Abbruch Lagergebäude
Flurstück 555/12 Gemarkung
Brockwitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+203 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes
der ehemaligen Lederfabrik erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.7 10+220
U 5 Bl.5

Abbruch Lagergebäude
Flurstück 555/12 Gemarkung
Brockwitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+220 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes
der ehemaligen Lederfabrik erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.8 10+465
U 5 Bl.5

Abbruch Wohngebäude
Flurstück 293/1 Gemarkung
Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+465 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Wohngebäudes
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.9 10+672
U 5 Bl.5

Abbruch Schuppen
Flurstück 306/5 Gemarkung
Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+672 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Schuppens
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.10 10+676
U 5 Bl.5

Abbruch Garage
Flurstück 306/5 Gemarkung

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+676 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Garage
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Coswig b) - erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.11 10+808
U 5 Bl.6

Abbruch Garage
Flurstück 311 Gemarkung Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+808 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Garage
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.12 10+875
U 5 Bl.6

Abbruch Lager / Bunker
Flurstück 710/32 Gemarkung
Coswig

a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+875 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes /
Bunkers erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.13 10+880
U 5 Bl.6

Teilabbruch Garage
Flurstück 251 Gemarkung Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+880 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Teilabriss einer Garage
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau einschließlich der Kosten für einen
Ersatzneubau auf dem Flurstück 257a (Gemarkung Coswig)
trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.14 10+895
U 5 Bl.6

Abbruch Lager / Bunker
Flurstück 710/32 Gemarkung
Coswig

a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+895 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes /
Bunkers erforderlich.
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Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.15 10+912
U 5 Bl.6

Abbruch Gartenlaube
Flurstück 251und 710/32
Gemarkung Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes 251
Gemarkung Coswig (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+912 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Gartenlaube
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau einschließlich der Kosten für einen
Ersatzneubau auf dem Flurstück 251 (Gemarkung Coswig) trägt
der Freistaat Sachsen.

10.6.16 10+940 bis
10+966
U 5 Bl.6

Abbruch Stützmauer
Flurstück 710/32 Gemarkung
Coswig

a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird von Bau-km 10+940 bis 11+966
aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abbruch einer
Stützwand erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.17 11+035
U 5 Bl.6

Abbruch Kfz-Werkstatt
Flurstück 237/13 Gemarkung
Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+035 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Kfz-Werkstatt
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau einschließlich der Kosten für einen
Ersatzneubau auf dem Flurstück 237/12 und 237/13
(Gemarkung Coswig)  trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.18 11+255
U 5 Bl.6

Abbruch Lagerhalle
Flurstück 710/36 Gemarkung
Coswig

a) Stadt Coswig (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+225 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes 
erforderlich.
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Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen. Der
Eigentümer erhält eine Entschädigungszahlung.

10.6.19 11+380
U 5 Bl.6

Abbruch Wirtschaftsgebäude
Flurstück 230 Gemarkung Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+380 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines
Wirtschaftsgebäudes erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.20 11+635
U 5 Bl.7

Abbruch Wirtschaftsgebäude
Flurstück 218/1 und 710/24
Gemarkung Coswig

a) 
Eigentümer der Flurstücke (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+635 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines
Wirtschaftsgebäudes erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.21 11+655
U 5 Bl.7

Abbruch Bahngebäude
Flurstück 230 Gemarkung Coswig

a) DB Netz AG (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+225 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines ehemaligen
Bahnbetriebsgebäudes erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.22 11+712
U 5 Bl.7

Abbruch Wohnhaus
Flurstück 710/20 Gemarkung
Coswig

a) Freistaat Sachsen (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+712 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Wohngebäudes
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
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10.6.23 11+726
U 5 Bl.7

Abbruch Gartenlaube
Flurstück 710/20 Gemarkung
Coswig

a) Freistaat Sachsen (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+726 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Gartenlaube
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.24 12+005
U 5 Bl.7

Abbruch Lager / Überdachung
Flurstück 710/20 Gemarkung
Coswig

a) Stadt Coswig (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+005 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes
mit angrenzender Überdachung erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.25 12+030
U 5 Bl.7

Rückbau Bürocontainer
Flurstück 304/31 Gemarkung
Coswig

a) Stadt Coswig (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+030 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Rückbau von Bürocontainern
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.26 12+055
U 5 Bl.7

Abbruch Garagen
Flurstück 304/31 Gemarkung
Coswig

a) Stadt Coswig (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+055 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss von Garagen
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.27 12+110
U 5 Bl.7

Abbruch Pkw-Unterstand
Flurstück 304/63 Gemarkung
Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+110 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abbruch von Pkw-Unterständen
erforderlich.
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Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.28 12+125
U 5 Bl.7

Abbruch Pkw-Unterstand
Flurstück 304/63 Gemarkung
Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+125 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abbruch von Pkw-Unterständen
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.29 12+290
U 5 Bl.7

Abbruch Trafostation
Flurstück 304/63 Gemarkung
Kötitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+290 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Trafostation 
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.30 12+335
U 5 Bl.7

Umsetzung Heizöltank
Flurstück 1850/2 Gemarkung
Kötitz

a)  und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+335 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 die Umsetzung einer Heizöltankes
innerhalb des Grundstückes erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.

10.6.31 12+137
U 5 Bl.7

Abbruch Werkhalle
Flurstück 304/50 Gemarkung
Coswig

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+137 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Werkhalle mit
innenliegenden Büroräumen erforderlich.
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Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.32 12+395
U 5 Bl.7

Abbruch Garagen
Flurstück 1850/3 Gemarkung
Kötitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+395 aufgrund der
neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Garage
erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.33 0+066 bis
0+076

Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Teilrückbau Stützwand und Zaun
einschließlich Ersatzneubau
Flurstück 1850/ und 1850/3
Gemarkung Kötitz

a) und b)
Eigentümer des Flurstückes (E/U)

Der Neubau der Grundstückszufahrt von der geplanten
Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" bedingt den
Teilrückbau einer Stützwand mit Zaun auf einer Länge von ca.
10 m sowie einen Ersatzneubau beidseitig der neuen
Grundstückszufahrt. 
 
Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

10.6.34 0+112 bis
0+125

Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Rückbau Stützen Kranbahn
Flurstück 1850/5 Gemarkung
Kötitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich des Neubaus der Erschließungsstraße "Nach der
Schiffsmühle" wird der Rückbau der Stützen der ehemaligen
Kranbahn einschließlich zugehöriger Fundamente erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

10.6.35 11+860 bis
12+040 /

12+185 (S 84)

Rückbau der Gleise Flurstück
1842 Gemarkung Kötitz

a) Scholz Recycling GmbH (E/U)
b) -

Der Neubau der S84 sowie der Verbindungs- und
Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" bedingen den
Rückbau eines Anschlussgleises. Für diesen Rückbau wurde mit
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bis 0+290
(Erschließungs
-straße "Nach

der
Schiffsmühle")

U 5 Bl.7

Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 29.05.2018 die
"Freistellung von Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 Allgemeines
Eisenbahngestz (AEG) für Strecken nichtbundeseigener
Eisenbahnen" für die vom Planungsvorhaben betroffenen
Furstücke erteilt.
 
Die Kostentragung ist in der Vereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der
Firma Scholz Recycling GmbH vom 08.12.2016 / 27.02.2017
geregelt.

10.6.36 0+207
Erschließungs-
straße "Nach

der
Schiffsmühle"

U 5 Bl.7

Umsetzung Kühlcontainer
Flurstück 1846/10 Gemarkung
Kötitz

a) 
Eigentümer des Flurstückes (E/U)
b) -

Im Bereich des Neubaus der Erschließungsstraße "Nach der
Schiffsmühle" wird die Umsetzung eines Kühlcontainers
innerhalb des Grundstückes erforderlich.
 
Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
 
Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des
Flurstückes.
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